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Gab es eine indische Zivilgesellschaft
im 19. Jahrhundert?

Uberlegungen zum Verhiltnis von Globalgeschichte
und historischer Semantik!

Margrit Pernau

Nicht weniger als die globale Interaktion bedarf auch die Globalgeschichte
einer Sprache, die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Weltregionen
erlaubt. Dies schliesst eine Mehrsprachigkeit keineswegs aus — Debatten iiber
die Globalgeschichte konnen prinzipiell in jeder Sprache gefiihrt werden. Jede
Sprache wird sich jedoch vor dem Problem sehen, Begriffe anderer Sprachen
in die eigene zu iibersetzen und damit verschiedene historische Erfahrungen
zueinander in Beziehung zu setzen. Mehrsprachigkeit in dem Sinne hingegen,
dass Historiker der Ubersetzung entraten kénnen, wiire zumindest auf globaler
Ebene eine [1lusion. Die Reflexionen dariiber, wie unterschiedliche Semantiken
zusammenzufiithren sind, wie aber auch die Semantik, der sich die Globalhistoriker
bedienen, thre Wahrnehmung prigt und die Erkenntnis bestimmter Zusammen-
hinge favorisiert, andere hingegen unsichtbar werden lisst, stecken jedoch erst
in ihren ersten Anfingen.”

Die Wissenschaftssprache und ihre Begriffe miissen derart beschaffen sein,
dass sie es zum einen ermodglichen, Entwicklungen aus der Akteursperspektive
wahrzunehmen. Hierzu gehort es vorrangig, die Moglichkeit anzuerkennen,
dass Akteure in unterschiedlichen Regionen und zu unterschiedlichen Zeiten
Begriffe unterschiedlich begrenzen und dadurch unterschiedliche Aussagen
iiber Zusammengehorigkeiten und Unterschiede von Phinomenen machen.
Eine Imposition eigener Begriffe, die diese Weltinterpretation durch «fremde»
Begriffe nicht mitdenkt und reflektert, lduft Gefahr, gedachte Ordnungen
nicht erfassen zu konnen. Zum anderen sollten Begriffe soweit wie moglich
zu vermeiden suchen, zu einer hierarchischen Strukturierung der Weltregionen
beizutragen. Solange europiische Begriffe, basierend auf partikularen euro-
piischen Erfahrungen, die einzigen sind, von denen aus Universalien gebildet
werden konnen, muss sich letztlich jede Entwicklung nicht nur an europidischen
Begriffen, sondern durch sie auch an einer als modellhaft verstandenen euro-
piischen Geschichte messen lassen. Dies trifft selbst dann noch zu, wenn eine
curozentrisch-teleologische Geschichtsauffassung auf der intentionalen Ebene
ldngst iiberwunden ist.
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Besonders deutlich kommt dies bei jenen Begriffen zum Ausdruck, die wie
derjenige der Zivilgesellschaft, aber auch die ihm eng verbundenen der Zivili-
siertheit und Biirgerlichkeit, einen normativen Anspruch verkérpern, der sich
potenziell an alle Menschen richtet, die aber zugleich der Selbstbeschreibung
einer eng umgrenzten Gruppe dienen. Exklusion oder Verweigerung der Inklu-
sion lassen sich damit auf ein Ungeniigen bei der Verwirklichung der Werte
durch die Exkludierten zuriickfiithren und ist damit letztlich selbstverschuldet.
Fern davon, die Exklusivitit zu mildern oder gar aufzuheben, verstirkt der
universelle Anspruch dieser Begriffe sie noch.

Die Historisierung des Zivilgesellschaftsbegriffs — und um ihn soll es im Folgen-
den hauptsichlich gehen — vermag diese Exklusionsmechanismen freizulegen.
Sie kann zeigen, wie sehr die «Biirgergesellschaft» eine Gesellschaft der Biirger
war, der white, male and middle class-Akteure. Sie vermag dariiber hinaus un-
seren Blick auf Aneignungsprozesse zu richten, sei es der Unterschichten, sei
es der Frauen, sei es auch der Kolonisierten. Sie kann weiterhin die Verflech-
tung der Exklusions- und Aneignungsprozesse zwischen den Kategorien von
Klasse, Geschlecht und Rasse aufzeigen helfen und dadurch globale Prozesse
mit solchen in der Metropole verkniipfen.® Im ersten Teil dieses Aufsatzes soll
dieser Ansatz anhand der Entstehung des Assoziationswesens in Delhi seit den
1840er-Jahren verfolgt werden. Er reiht sich damit ein in die Bemiihungen, die
Zivilgesellschaft von ithren Grenzen und von der Konstruktion von Differenzen
her zu betrachten.*

Diese Betrachtungsweise bleibt jedoch letztlich der Konzipierung und Defi-
nition des Zivilgesellschaftsbegriffs verhaftet, wie sie durch die weissen,
biirgerlichen Ménner vorgenommen wurde. Die Notwendigkeit, im deutsch-
sprachigen Raum wohl stirker ausgeprigt als irgendwo anders, einen genau
definierten Begriff an den Anfang der Untersuchung zu stellen, der einem
Lichtkegel gleich bestimmte Phinomene beleuchtet und andere im Dunkeln
lasst, trigt zweifellos viel bei zur Prizision der Forschung. Sie setzt jedoch
entweder bereits eine umfassende Kenntnis dessen voraus, was doch erst er-
forscht werden soll oder geht stillschweigend davon aus, dass Begriffe vom
Forscher ohne Riickgrift auf die Semantik der Akteure festgelegt werden kon-
nen. Dass es weder im Urdu noch im Persischen einen Begriff gab, der dem
westeuropdischen der Zivilgesellschaft in seinen Umgrenzungen entsprach,
heisst nicht, dass das Feld, das der Lichtkegel beleuchtet leer wire. Vielmehr
wird es von einer Vielzahl von Begriffen erfasst, die sich weder auf das Feld
in seiner Gesamtheit beziehen, noch an seinen Riandern haltmachen. Anstelle
der von Anfang an fest installierten [Lampe brduchte man, um 1m Bild zu
bleiben, einen flexiblen Scheinwerfer, der es erlaubt, diese Zusammenhénge
auszuleuchten.
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In diesem Sinne versucht der zweite Teil des Aufsatzes, Zivilgesellschaft
als eine Antwort auf bestimmte soziale Probleme — der Hervorbringung von
Zivilitit, Solidaritit und politischer Partizipation — zu verstehen. Dabei, so
die Hypothese, konnen auf vergleichbare Probleme durchaus unterschiedliche
Antworten gegeben werden, es ist aber auch moglich, dass Probleme ungelost
bleiben. Ziel des Aufsatzes ist es also keineswegs, den Zivilgesellschafts-
begriff so auszuweiten, dass jedes politische Gemeinwesen Zivilgesellschaft in
irgendeiner Form hervorgebracht hat; wohl aber, die Verengung auf bestimmte
Handlungsformen zu vermeiden, wie sie spezifisch fiir die westeuropiische
Entwicklung seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert sind.

Zivilisierungsmission und Vereinswesen

Was fiir ein Bild von Indien ergibt sich also, wenn man zunichst einmal die
Definition der Zivilgesellschaft zugrunde legt, so wie sie gegenwirtig fiir die
europdische Forschung gebrduchlich ist? Diese wiirde zum einen bereichslogisch
von ¢inem Raum zwischen Staat, Wirtschaft und Familie bezichungsweise der
Privatsphire ausgeht, in dem sich rationale und durch keine Unterordnungs-
verhiltnisse eingeschrinkten Debatten um die Gestaltung des Gemeinwesens
vollziehen. Zum zweiten wiirde sie handlungslogisch ein Verhalten der Akteure
zu beschreiben suchen, das sich von der Vorstellung einer Zivilitit leiten ldsst,
die sowohl auf ein gewaltfreies Austragen von Konflikten zielt, als auch in
diesen Auseinandersetzungen die grundlegende Wertigkeit des «Fremden» (und
nicht nur des Mitglieds der eigenen Familie oder durch sonstige Gemeinsam-
keiten verbundenen Gemeinschaftsgenossen) anerkennt.”> Der gewissermassen
klassische Ort einer so verstandenen Zivilgesellschaft ist das Vereinswesen
des 19. Jahrhundert, das durch Debatten zwischen Gleichen politische und
soziale Fragen zu 16sen bestrebt war und deren Mitglieder weder zum Beitritt
verpflichtet waren noch iiber den Raum des Vereins hinaus miteinander in
Beziehung stehen mussten.

Die britische Herrschaft in Indien hatte im 18. Jahrhundert zunéchst auf die
Sicherung von Briickenkopfen an der Kiiste des Landes gesetzt. Erst allmih-
lich begann eine Durchdringung auch des Landesinneren, zunichst mithilfe
von Biindnissen mit einheimischen Fiirsten, dann zunehmend auch durch die
Etablierung eigener territorialer Herrschaft. Die Eroberung Delhis im Jahre
1803 hatte 1n erster Linie das Ziel, sich des Biindnisses mit dem Mogulkaiser
zu vergewissern und vor allem zu verhindern, dass die Franzosen mit seiner
Hilfe ihren Einfluss in Nordindien ausbauen konnten. Daher verzichteten die
Briten lange Zeit darauf, ihre eigene Macht auch kulturell sichtbar zu machen.
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Stattdessen trachteten sie danach, sich in wichtigen Bereichen — der Geselligkeit,
der Informationspolitik, aber auch der Hofetikette und sogar der Rechtsprechung
und den Formen der Verwaltung — moglichst eng an die Vorbilder der Moguln
anzulehnen.

Mit dem Ende der napoleonischen Kriege 1815 und mit der Ausschaltung der
Konfoderation der Marathen 1818 war die machtpolitische Basis gegeben, auf
der dann in den 1830er- und 40er-Jahren eine neue Generation von Kolonial-
beamten versuchen konnte, die Herrschaft iiber den Subkontinent starker auf
britischen Vorbildern aufzubauen. Hierzu gehorten neben der Missionierung
vor allem Bemiihungen um die Anglisierung des Schulwesens und, fiir unsere
Untersuchung zentral, die Versuche, den Kontakt zu den einheimischen Eliten
nach britischen kulturellen Mustern zu gestalten. Damit traten an die Stelle der
Versammlungen in den Hiusern der Adligen und der Kurtisanen und an die
Stelle der Dichterwettstreite auf Urdu und Persisch die Griindung von Vereinen,
in denen sich nach Vorstellung der Kolonialherren, Briten und Inder zu einem
freundlichen Austausch treffen sollten.®

Nicht nur in Delhi, sondern in ganz Nordindien fiihrte die schwere Hungersnot
von 1837 zur Griindung von famine relief societies.” In Delhi wurde im April
1838 auf koloniale Initiative eine Versammlung einberufen, die sich zum Ziel
setzte, denjenigen Erleichterung zu verschaffen, die sich nicht selbst zu helfen
vermochten, zugleich aber dafiir zu sorgen, dass die Hilfe nicht unnotiger und
betriigerischer Bettelei Vorschub leistete.®

Nur miithsam und iiber die Jahre hinweg gelang es den Briten, ihre Vorstellung
von einer durch Vereine wohltitiger Biirger organisierten Armenfiirsorge
durchzusetzen. Zwar fanden sich schon 1843 eine Reihe von Vertretern der
einheimischen Elite im Vorstand der Delhi Relief Society wieder, und auch
Spenden begannen nach anfinglichem Zogern reichlich zu fliessen® Doch
gaben sich selbst die Briten keiner Illusion dariiber hin, dass dies weniger
einem Uberzeugungswandel zu verdanken sei, als dem Bemiihen, auf diese
Weise Ansehen in den Augen der Herrscher zu erwerben.!® Wie wenig dies
schon einen Mentalititswechsel anzeigte, lassen die Schwierigkeiten erahnen,
welche die Relief Society nach wie vor hatte, geeignete Rezipienten fiir ihre
Wohltitigkeit zu finden. Dies fiihrte nicht nur zu einem wiederholten Verbot
des Bettelns, sondern schliesslich sogar zu dem Versuch, private, nicht orga-
nisierte Philanthropie zu untersagen. Dem war allerdings, zumindest in Delh,
kein Erfolg beschieden.

Eine Untersuchung aufgrund der europiischen Definition der Zivilgesellschaft
wiirde also zum einen eine nur geringe Bereitschaft der Eliten zu sozialem En-
gagement zutage fordern, das sich zudem noch der kolonialen Initiative und dem
anhaltenden kolomalen Druck verdankte, zum zweiten die marginale Wirkung die-
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ser [rithen Vereine erkennen lassen. Der Schluss, dass es demnach keine indigene
Zivilgesellschaft gegeben habe oder diese nur sehr schwach ausgeprigt gewesen
sei, lage dann nahe, denn andere Formen Philanthropie oder gesellschaftliche
Solidaritit zu organisieren, lassen sich mit diesem Begriff gerade nicht erkennen.
Dies heisst jedoch keineswegs, dass es sie nicht gegeben habe — hierauf wird im
zweiten Teil zuriickzukommen sein.

Diese Situation verschob sich in den Jahren nach dem erfolglosen Aufstand von
1857, der nicht nur zu einer Diskreditierung des einheimischen Adels und der
thm verbundenen Kultur und Lebenswelt gefiihrt hatte, sondern auch die Uber-
legenheit der Kolonialmacht einem jeden uniibersehbar von Augen gefiihrt hatte.
Der einzige Weg fiir Indien, so mochte es scheinen, lag politisch im Loyalismus,
kulturell in der Akzeptanz der britischen Zivilisierungsmission. Nur wenn der
Bildungs- und Entwicklungsriickstand gegeniiber den fortschrittlichen und
erfolgreichen Briten abgebaut wiirde, konnte sich Indien langfristig aus seiner
Abhingigkeit befreien.

Briten und viele Inder waren sich darin einig, dass das Vereinswesen — und zwar
nach Moglichkeit eines Vereinswesens, das sowohl die Kolonialbeamten als auch
thre Untertanen umfasste — ein wichtiges Element des gesellschaftlichen und
zivilisatorischen Fortschritts darstellte. Hier konnten die Briten, so hofften sie,
die einheimische Elite mit den FErrungenschaften des Westens vertraut machen,
mit seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber auch mit seiner politischen
Kultur.

Schon 1860 entwickelte die Stadtverwaltung von Delhi daher Pline fiir ein
Gebidude im Zentrum, an der Prachtmeile des Chandni Chauk gelegen, das unter
einem Dach eine englische Schule, ein Museum, eine 6ffentliche Bibliothek,
einen Klub, einen Raum fiir offentliche Empfiange, am liebsten gleich noch
die town hall und nach Moglichkeit die Polizeistation vereinigen sollte. Diese
geballten Symbole der kolonialen Kultur und Macht sollten dann als «ultimate
consequence [...] a rising of the friendly intercourse between Europeans and
Natives» und eine «greater harmony between the two races» hervorbringen. !
Schon aus finanziellen Griinden beschlossen die Briten jedoch, dass zumindest
das Museum, die Bibliothek und die reprisentativen Klubrdume nicht durch den
Staat, sondern durch die Zivilgesellschaft zu finanzieren sei, ein Unternchmen,
das gleichwohl nur miithsam in Gang kam.

Noch ohne eigenes Gebiude entschloss man sich 1865 zur Griindung der
«Delhi Society», die in einer feierlichen Sitzung von dem Commissioner von
Delhi, dem hochsten Reprisentanten der Kolonialmacht in der Stadt, erdffnet
wurde. Die Liste der Griindungsmitglieder umfasste 17 Englédnder und 76 Inder
und las sich wie ein Who’s who der Honoratioren von Delhi. Vertreten war
sowohl die traditionelle Elite, als auch diejenigen, die sich im angloindischen
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Bildungswesen einen Namen gemacht hatten, daneben aber auch die reichen
Hindler und Banker, sowohl Hindus als auch Muslime.!? Die Regeln des bri-
tischen Vereinswesens wurden mit der Wahl eines Chairman fiir jede Sitzung,
der Annahme des Protokolls der vorigen Debatte und Diskussionen zu dem
Vortrag des jeweiligen Abends genauestens befolgt.”® Auch die Themen der
Vortrige entsprachen dem, was man von einer kritischen, sozial engagierten
Offentlichkeit erwarten mochte. Sie reichten von der Diskussion dariiber, ob
die englische Herrschaft durch die Forderung der Bildung zum Fortschritt in
Indien beitrage, bis zur Debatte um die Moglichkeit der Wiederverheiratung
von Witwen, von der Frage, ob das Studium des Sanskrit noch einen Nutzen
bringen, bis zur Diskussion, welche Vorteile es habe, stets die Wahrheit zu
sagen, Zeit fiir Bildung aufzubringen, regelméssig Sport zu treiben und schlechte
Gesellschaft zu meiden; es gab aber auch eine lingere Debatte iiber das Wesen
und den Nutzen der Vereine, die zur Schlussfolgerung gelangte, dass sie fiir die
Regeneration des Landes eine zentrale Rolle spielten.'

Die Delhi Society und ihr Debating Club blieben nicht lange die einzigen
Vereine in der Stadt. Rasch begannen auch andere Gruppen, dieses Modell
zur Organisation und vor allem zur Vertretung ihrer Interessen gegeniiber der
Kolonialmacht zu entdecken; das Spektrum reichte von religidsen Vereinen,
etwa der Muslime, die sich zum Schutz von Moscheen zusammenschlossen'
oder fiir die Erzichung von Waisenkindern und die Bestattung von «unclaimed
Muhammadan bodies» sorgten,'® bis hin zu Interessenvertretungen wie dem
Panjab Chamber of Commerce, die Delhi Piece Good Association'” und den
zahlreichen Kastenvereine.'® Diese Ubernahme des zivilisatorischen Anspruchs
der Kolonialherrschaft lisst sich einbetten in eine Verflechtungsgeschichte: So
wie die biirgerlichen Frauen in Grossbritannien sich ihrer Zivilisiertheit dadurch
versicherten, dass sie sich der umfassenden Erziechung der Unterschichten und
der Bekehrung der Heiden verschrieben, und so den Weg in die Zivilgesellschaft
fanden, so wie die Unterschichten zumindest noch in Missionsvereinen titig
sein konnten,” so erfiillten auch in Indien die Vereine die wichtige Funktion,
die biirgerlichen Minner vom Objekt zum Subjekt der Zivilisierungsmission
werden zu lassen, indem sie sich fiir die Erziehung und Bildung der Frauen
und ¢in wenig spiter der Unterschichten einsetzten.?

Zumindest fiir die Zeit nach 1860, so scheint es, liasst sich also der euro-
paische Zivilgesellschaftsbegriff auch auf Indien durchaus anwenden. Die
Zivilgesellschaft wiirde damit Teil einer Transfergeschichte. Das Ideal der
Zivilgesellschaft und Formen zivilgesellschaftlichen Handelns wiirde sich so
letztlich durch Uberzeugung und Lernprozesse iiber die ganze Welt verbrei-
ten. Dies vermag zwar vielleicht zu gewissen Verschiebungen innerhalb des
Begriffs fithren, zwingt nicht dazu, ithn von Grund auf neu zu iiberdenken:
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Die europiische Geschichte und Erfahrung definieren den Begnff, Indien
entwickelt unter kolonialer Herrschaft eine soziale Praxis, die dem entspricht
— oder eben auch nicht.

Doch auch hier besteht die Gefahr, dass die Engfiihrung des Begriffs aufl seinen
europiischen Ursprung Zusammenhiénge zerschneidet, die fiir die Akteure von
Bedeutung waren. Welche semantischen Verschiebungen machte der Begriff
der Zivilgesellschaft durch, als er in ein anderes Feld transponiert wurde? Mit
welchen bereits einfiihrten Begriffen trat er in Beziehung, an welche Diskurse
schloss er sich an, und wie verdnderte er dadurch seine Bedeutung? Auch dieser
Frage wird im zweiten Teil nachzugehen sein — eine Beantwortung aber, das
ldsst sich schon jetzt absehen, gerit erst dann in den Bereich des Moglichen,
wenn der analytische Begriff der Zivilgesellschaft gegeniiber dem europiischen,
historischen Quellenbegriff so weit gedfinet wird, dass er auch die indischen
Konzepte zu integrieren erlaubt.

Aufgaben der Zivilgesellschaft

Das zentrale Problem einer vergleichenden historischen Semantik ist die Identi-
fizierung der Begriffe, die miteinander verglichen werden sollen. Dieses Problem
stellt sich umso dringender und wird umso schwieriger zu lésen, je weiter die Spra-
chen voneinander entfernt liegen, sich also nicht mehr auf gemeinsame Wurzeln,
etwa im Latein oder im Arabischen, berufen konnen. Worterbiicher vermogen hier
nur eine allererste Annédherung zu bringen, denn zumeist liegt die Schwierigkeit ja
genau in der Tatsache, dass es kein Wort gibt, welches das Bedeutungsspektrum
in seiner Génze abdecken wiirde. Sprachpragmatische Uberlegungen wiirden nur
dann weiterfiihren, wenn es wenigstens eindeutig vergleichbare Praktiken gébe,
iiber die dann der Zugang zu ihrer sprachlichen Kodierung gesucht werden kann
— dies aber kann keineswegs in jedem Fall vorausgesetzt werden.

Zur Diskussion gestellt werden soll hier ein Ansatz, der weder von den Begriffen,
noch von den Praktiken, sondern von den Aufgaben der Zivilgesellschaft ausgeht
— das tertium comparationis wiren damit die gesellschaftlichen Problemlagen,
verglichen wiirden die unterschiedlichen Antworten, die darauf gegeben wur-
den. Es versteht sich, dass niemals alle Aufgaben erfasst werden kénnen, die
der Zivilgesellschaft von ihren Akteuren zugeschrieben wurden. Ebenso wie
die Definition einer analyvtischen Kategorie handelt es sich hierbei um einen
Konstruktionsakt, der die Aspekte gewichtet und dabei einige betont und andere
ausschliesst. Im Gegensatz zur Definition erlaubt dies jedoch eine Vorgehens-
weise, welche die Sinnstiftung der Akteure in stdrkerem Masse beriicksichtigen
kann. Sind die Bereiche, in denen ein zivilgesellschaftliches Handeln stattfindet,
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1dentifiziert, so kann in einem nichsten Schritt untersucht werden, mit welchen
Begriffen sie von den historischen Akteuren beschrieben werden und in welchen
semantischen Traditionen diese stehen.

Zivilgesellschaft, so der Vorschlag, der hier skizziert werden soll, kann unter-
sucht werden als Antwort auf drei gesellschaftliche Probleme: Zum einen geht
es um die Erzeugung von Zivilitdt als der Fihigkeit, Emotionen und Impulse zu
kontrollieren. Dies ist die Grundvoraussetzung fiir ein soziales Miteinander von
Menschen, das weder — wie in der Familie oder in einer Gemeinschaft — affektiver
Verbindungen bedarf, noch des staatlichen Eingreifens durch Recht und Gewalt.
Zum zweiten dient die Zivilgesellschaft der Hervorbringung sozialer Solidaritit,
und damit der Fihigkeit einer Gesellschaft, Vertrauen zu generieren; hierunter
zihlen auch alle Aktvititen, die sich auf die Finanzierung gesellschaftlicher
Aufgaben jenseits des Staates beziehen. Dies schliesst sowohl die Philanthropie
der Eliten ein, wie auch die Vorstellungen der Subalternen iiber das Ausmass und
die Form der Solidaritit, die sie einzufordern berechtigt sind. Zum dritten ist es
ein Ziel der Zivilgesellschaft, politische Partizipation zu erméglichen. Dies ist
vermutlich aus heutiger Perspektive der wichtigste, aus historischer Perspektive
der am schwersten zu erfassende Punkt, da nicht nur in Indien, sondern auch in
Europa potenziell universale Anspriiche, tatsiichliches Programm und politische
Praxis weit divergierten.

Erstens: Wie Zivilitit, civility oder Sittlichkeit, so 1st auch der Begriff des tak-
zib ul akhlag, der ihnen im indomuslimischen Kontext am nichsten kommen
wiirde, zwar von herausragender Bedeutung fiir die Ordnung gesellschaftlicher
Interaktion, ldsst sich aber in seinem Verwendungsfeld nicht auf seine soziale
Komponente reduzieren. In seiner Grundbedeutung verweist tahzib auf das
Polieren einer rauen Oberfliche. Da der Mensch im Naturzustand in seinem
Habitus (khulg, Plural akhlag) den wilden und unbeherrschten Tieren verwandt
ist und damit unfihig im Zusammenleben mit Seinesgleichen Konflikte und
Unannehmlichkeiten zu vermeiden, muss er die Zivilitit erst erlernen. Erst
durch die Beherrschung der Leidenschaften und die Beachtung der Grenzen,
die der Verstand (agl) der Triebseele (nafs) setzt, kann der Mensch seine innere
Rohheit iiberwinden und einen Zustand der Kultiviertheit erreichen, der ein
soziales Miteinander erst moglich macht.?!

Ist der Begriff in seinen Urspriingen religios konnotiert — die Uberwindung
der Triebseele durch den Verstand ist zumindest im indopersischen Kontext
ein zentrales Thema muslimischer Sittenlehre — so wurde er spéter zum domi-
nanten Begriff der hofischen Kultur. Die Propheten und religiésen Iehrer hatten
zwar die Botschaft gebracht, an der die Menschen ihr .eben ausrichten sollten,
nur unter der Fihrung eines Herrscher jedoch, der durch einen ausgewogenen
Verstand und die Fihigkeit, die Welt zu ordnen ausgezeichnet war, konnten



Pernau: Gab es eine indische Zivilgesellschaft im 19. Jahrhundert?

seine Untertanen hoffen, dieses Ziel zu erreichen.?? Hofische Etikette fiihrte
nicht nur zur Kontrolle und Sublimierung der I.eidenschaften und verhinderte
damit, dass die Menschen einander zu nahe traten, sie schuf auch ein Unmiver-
sum, in dem alles seinen Ort hatte und nichts die harmonische Ordnung zu
storen vermochte.

Wenn 1871 in der Delhi Society iiber Sinn und Nutzen der Vercine debattiert
wurde und sie als ein Mittel der Zivilisierung ithrer Mitglieder gepriesen wurden,
so schwingt dieser Hintergrund mit, verhindert aber nicht, dass das Konzept aus
der Ausschliesslichkeit seiner muslimischen und hofischen Konnotation gelost
wird — schliesslich ist der Sprecher des Abends ein reicher Hindu Banker. Wenn
man die gottlichen Gebote aufmerksam studiere, beginnt er den Hauptteil seiner
Ausfiihrungen, so erkenne man, dass die Eintracht das Fundament aller Dinge sei.
Die Tatsache, dass die Menschen die Wildnis hinter sich zuriickgelassen und sich
in Stidten zusammengefunden hitten, sei das Element, das sie ganz wesentlich
von den Tieren unterscheide. Nur die stidtische Kultur und ihre Versammlungen
— hierfiir verwendet er das gleiche Wort, das auch als I.chensiibersetzung fiir das
englische associations verwendet wurde — brichten Eintracht, Sprache, Schrift
und jegliche Form des Zusammenwirkens hervor, die zur Quelle der Liebe unter
den Menschen wiirden. Die einzige Alternative hierzu sei der Riickfall in die
Barbarei.” Doch der Nutzen der Vereine geht fiir den Redner noch weiter. Selbst
die Medizinwissenschaft sagt, so fiihrt er aus, dass es fiir den Menschen nicht
gut sei, wenn er sich allzu sehr von anderen zuriickziehe. Erst durch das Zusam-
menleben mit seinen Mitmenschen konne ein Mensch geschliffene Manieren
und einen kultivierten Habitus entwickeln. Nur im Verein mit anderen Menschen
konnten Fortschritt im Handel, Erfindungen in den Kiinsten und Handwerken
und wissenschaftliche Frkenntnis erzielt werden; nur wo es Vereine gibe, seien
die Menschen sicher vor Aufstanden und Kriminalitat, denn nur hier konnten die
Ubeltiter rechtzeitig durch Ermahnungen wieder auf den rechten Weg gebracht
werden. Vereine, so fasst er seine Ausfiihrungen zusammen, seien daher nicht nur
fiir das tahzib ul akhlag ihrer Mitglieder von zentraler Bedeutung, sie erfiillten
auch die Rolle in Bezug auf die Zivilisierung der Gesellschaft, die friiher den
Herrschern zugekommen sei.

Zweitens: Wie im ersten Teil gezeigt, waren die Bemiihungen der Briten philan-
thropische Vereine zu griinden, iiber lange Jahre hinweg von einer zumeist unter-
schwelligen Resistenz begleitet. Obwohl die Kolonialherren mit ihrer Erkldrung
schnell beir der Hand waren — der Widerstand der Armen gegen geschlossene
Armenhiuser wurde als Zeichen gedeutet, dass es keine wirkliche Not gebe, die
Zuriickhaltung der reichen Biirger der Stadt als Indiz fiir ihr mangelndes soziales
Verantwortungsgefiihl — waren die Hintergriinde wohl komplizierter, als die Briten
es zu erfassen willens und in der LLage waren.
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Leider befindet sich die Forschung zu vorkolonalen Konzepten sozialer Solidantiit
fiir Indien — 1m Gegensatz etwa zum Osmanischen Reich — erstin den allerersten
Anfingen, sodass hier kaum mehr als Moglichkeiten fiir kiinftige Forschungen
aufgezeigt werden konnen. Anders als der koloniale Staat, der gerade im Um-
gang mit der Hungersnot von 1837 auf liberale und utilitaristische Prinzipien
zuriickzugreifen sich bemiihte, herrschte in der einheimischen Offentlichkeit,
und zwar quer durch die sozialen Lagen, die Vorstellung von einem Recht der
Armen auf Subsistenz.?* Dieses hatte der Herrscher durch die Kontrolle des
Getreidehandels zu gewéhrleisten, insbesondere durch die Verhinderung von
Spekulation und Horten von Vorriten, aber auch durch gezielte Preispolitik.?
Die Reichen ihrerseits hatten die Pflicht, durch Almosen, Armenspeisungen und
Verzicht auf Pachtgelder zur Linderung der Not beizutragen. Dass dies, ebenso
wie die Entwicklung der 6ffentlichen Wohlfahrt in Europa, keineswegs nur reli-
gidsen und humanitiaren Motiven geschuldet war,?® sondern ebenso durch Sorge
vor Revolten hervorgebracht wurde, versteht sich. Systematische Studien zur
Politik hinsichtlich des Getreidehandels der Moguln und ihrer Nachfolger feh-
len jedoch ebenso, wie Untersuchungen zur konkreten Umsetzung der religios
begriindeten Armensteuer (zakat). Wichtig wire hierbei, die Verflechtung der
Bereiche, die im europiischen Kontext als 6ffentlich und privat getrennt werden,
systematisch in die Untersuchung einzubeziehen: So wie sich die Pflicht, fiir
das Uberleben der Armen Sorge zu tragen gleichermassen auf Herrscher und
Elite bezog (und zwar nicht nur diejenigen, die dem Hof verbunden waren,
sondern alle Reichen), so durfte und musste auch das zakat zunichst einmal
fiir die Linderung der Not in der eigenen Verwandtschaft verwandt werden,
bevor bediirftige Nachbarn versorgt wurden. Diese individuelle Verteilung der
zakat-Gelder wurde in der zweiten Hilfte des 19. Jahrhunderts ergéinzt durch
seine planmissige Einsammlung durch Vereine, die es zur Finanzierung von
Gemeinschaftsauf gaben, etwa im Bereich der Bildung oder der Philanthropie
einsetzten,” ohne dass diese Rationalisierungen die Pflicht zum privaten Al-
mosen vollig hitten verdringen konnen.

Ebenfalls kaum erforscht — zumindest fiir das 18. und 19. Jahrhundert und
von einem Standpunkt aus, der sozialgeschichtliche Praxis und nicht die theo-
logische Auslegung von Normen in den Mittelpunkt stellt — sind fiir Indien die
frommen Stftungen (wagqf, Plural augaf).” Da die Stiftungen aufgrund ihrer
religiosen Sanktionierung zumindest theoretisch, zumeist aber auch praktisch,
dem Zugriff des Herrschers entzogen waren, boten sie zum einen ein Mittel, die
eigenen Kinder und Verwandten langfristig materiell abzusichern. Zum anderen
aber war dies die vorherrschende Form, in der offentliche Zwecke finanziert
wurden, seien ¢s Moscheen und die thnen angeschlossenen Schulen, oftmals
einschliesslich von Stipendien fiir [.ehrer und Schiiler,”” aber auch Gérten und
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Karawanserai fiir Reisende. So wie die Stiftungszwecke privat oder 6ffentlich
oder beides zugleich sein konnten, so konnten auch die Stifter zum Staat in
einer mehr oder weniger engen oder auch gar keiner Bezichung stehen — Herr-
scher, ihre Frauen und Tochter taten sich ebenso im Stiftungswesen hervor,
wie Adlige oder andere Personen, die zu Wohlstand gekommen waren. Doch
erst, wenn gesicherte Aussagen iiber die Stifter, die Hohe und die Verteilung
der Suftungen, die Ziele, die sie damit verbanden und die tatsidchliche Nutzung
der Rdaume und Moglichkeiten, die durch sie geschaffen wurden, vorliegen,*®
wird es moglich sein, prizisere Aussagen iiber Vorstellungen und Begriffe der
historischen Akteure iiber gesellschaftliche Solidaritit, Philanthropie und die
gemeinschaftlichen Schaffung eines offentlichen Raumes 7zu treffen, die dann
wiederum zu einer Erweiterung der analytischen Kategorie Zivilgesellschaft
eingesetzt werden konnen.

Drittens: Zwar sicht die Forschungslage in Bezug auf die politische Partizipa-
tion 1m stiadtischen Rahmen wihrend der Kolonialperiode deutlich besser aus,
sowohl hinsichtlich der Untersuchung der Entstehung einer Offentlichkeit, die
auf der Verbreitung von Druckerzeugnissen und Vereinsgriindungen beruhte,
als auch hinsichtlich der Entstehung von politischen Bewegungen auf lokaler
Ebene.*! Aber nur wenige dieser Arbeiten beziehen die vorkoloniale Epoche mit
ein — erst dies wiirde jedoch deutlich werden lassen, wo Begritfe iibersetzt und
umgedeutet wurden, wo sich auf der anderen Seite Kontinuititen ergaben,*? die
mit Blick auf eine andere Kodierung des Zivilgesellschaftsbegriffs verwertet
werden konnten. Von Bedeutung wiiren hier vor allem Organisationen der lokalen
Selbstverwaltung, sei ¢s durch Kastenrite und Gilden und durch Institutionen,
die 1hre Kollaboration untereinander erlaubten, sei es durch Nachbarschaften,
wie sie etwa ithren Ausdruck in einer eigenen Gerichtsbarkeit fanden, die vom
Staat anerkannt, aber nur selten kontrolliert wurde *?

Dies eroffnet zugleich die Moglichkeit, genauer nach den Vorstellungen und
Begriffen von Gleichheit und Ungleichheit zu fragen, als es die traditionsreiche
Gegeniiberstellung eines indischen homo hierarchicus und des europdischen
homo aequalis** erlaubt, welche fiir den indischen Raum die Denkbarkeit einer
umfassenden politischen Partizipation von Anfang an verneint. Fiir den Kontext
der politischen Theorie des Islam in Indien diirfte hierbei die einschneidende
Entwicklung die zunehmende Ohnmacht der muslimischen Herrscher gewesen
sein, welche die Verantwortung fiir die Aufrechterhaltung eines islamischen
Gemeinwesens vom Herrscher auf jeden einzelnen Glaubigen verlagerte. Sein
alltigliches Verhalten, sein Befolgen der Gebote und religitosen Gesetze, auch
dort, wo sie vom kolonialen Staat nicht eingefordert wurden, iibernahm damit die
Rolle, die zuvor von Herrscher und Staat ausgefiillt worden war. Die Islamisierung
von Teilen des offentlichen Raumes, die sich ohne, teilweise sogar gegen den
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kolonialen Staat vollzog, die gewaltige Ausbreitung der farwa Gerichtsbarkeit
im 19. Jahrhundert, die auf einer freiwilligen Unterwerfung der Gldaubigen unter
thre Entscheidungen beruhte, stand daher moglicherweise weitaus weniger in
Widerspruch zur politischen Partizipation als gemeinhin vorausgesetzt.

Wie kann nun abschliessend die Frage beantwortet werden, ob es in Indien
vor dem 20. Jahrhundert eine Zivilgesellschaft gegeben habe? Legt man fiir
die Definition einer Zivilgesellschaft als analytischer Kategorie Massstibe an,
die sich aus den politischen Forderungen der Gegenwart speisen, wie etwa ein
gleiches Staatsbiirgerrecht und gleiche Chancen, politische Entscheidungen durch
einen machtfreien, rationalen Diskurs zu beeinflussen, unabhingig von Religion,
sozialer [L.age und Geschlecht, so muss die Frage verneint werden. Allerdings
trife dies dann auch fiir das Deutsche Reich und sogar fiir Grossbritannien zu
— Zivilgesellschaft wire damit als Begriff fiir die Analyse von Gesellschaften
im 19. Jahrhundert schlechthin nicht mehr verwendbar. Sinnvoller, gerade unter
dem Aspekt, eine Sprache fiir den Vergleich im globalen Rahmen bereitzustel-
len, erscheint es hingegen, den analytischen Begriff weit genug zu fassen, um
unterschiedlichen (und nicht nur européischen) Semantiken und Weltdeutungen
gerecht werden zu konnen. Zugleich ist es wichtig, die Akteursperspektive nicht
auf die weissen, biirgerlichen Minner zu begrenzen, sondern den alternativen
Konzipierungen des Begriffes durch Orientalen, Unterschichten und Frauen
nachzugehen. Eine Analyse aussereuropiischer Konzepte vermag so, wie die-
ser Artikel in Ansitzen zu zeigen versucht hat, vielfiltige Verschachtelungen
nachzeichnen und damit einen Beitrag zu leisten nicht nur zur Geschichte der
untersuchten Region, sondern auch zu einer erhdhten Reflexivitit der euro-
piaischen Geschichte beitragen.
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Résumé

Y avait-il une société civile indienne au XIXe siécle?
Réflexions sur les rapports entre histoire globale
et sémantique historique

Tout autant que les interactions a 1’échelle mondiale, 1"histoire globale a besoin
d’une langue qui permette la communication entre les différentes régions du
monde. Pour ce faire, 1l est nécessaire de mener des réflexions nuancées sur la
maniere dont diverses sémantiques sont conciliées, mais également sur la maniere
dont la sémantique, a laquelle recourent les tenants de 1’histoire globale, forge
leur perception et favorise la connaissance de liens explicites, tout en laissant
d’autres dans I'invisibilité. Ceci apparait clairement avec les concepts qui, comme
celu de société civile (ou de civilité et de bourgeoisie/citoyenneté qui lui sont
étroitement li¢s), incorporent une dimension normative. Cette derni¢re, poten-
tiellement, s’adresse a tous, mais, dans le méme temps, sert a 1’auto-description
d’un groupe étroitement défini.

Cet article s’efforce, d une part, d’historiciser le concept de sociéié civile, en
décrivant son appropriation par des groupes autrefois exclus et, d’autre part, il
interprete la société civile comme une réponse a des problémes sociaux précis,
soit la production de civilité, de solidarité et de participation politique.

(Traduction: Thomas David)

65



	Gab es eine indische Zivilgesellschaft im 19. Jahrhundert? : Überlegungen zum Verhältnis von Globalgeschichte und historischer Semantik

